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Thema: 

Qualifikationsverfahren (QV)



Folie 2

Klassifizierung: öffentlich

Eure wichtigsten Take-Homes

Die rechtlichen Grundlagen des QV kennen und verstehen.

Den (administrativen) Ablauf des QV nachvollziehen und zeitlich 

einplanen können.

Die eigene Rolle sowie die Aufgaben im QV-Prozess wahrnehmen 

können.

Sich der Bedeutung und der Auswirkungen des QV bewusst sein.



Folie 3

Klassifizierung: öffentlich

Agenda

1    Das ist das QV

2    Administration

3    Vorbereitung

4 Während dem QV

5 Nach dem QV

6 Nächste Schritte

7 Fragen

Folie 3



Folie 4

Klassifizierung: öffentlich

1 Das ist das QV



Folie 5

Klassifizierung: öffentlich

«Qualifikationsverfahren» ist der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen 

festgestellt wird, ob eine Person, über die in dem jeweiligen Bildungsplan 

festgelegten Kompetenzen verfügt. 

Die Abschlussprüfung ist Teil des Qualifikationsverfahrens und findet gegen 

Ende der beruflichen Grundbildung statt. 

Rechtliche Grundlagen



Folie 6

Klassifizierung: öffentlich

Rechtliche Grundlagen

Das QV…

… ist für alle Lernenden obligatorisch. 

… ist in der Bildungsverordnung des jeweiligen Berufs definiert.

… ist kantonal geregelt.

… wird von der zuständigen Prüfungskommission organisiert und durchgeführt. 

… wird im Kanton Zürich finanziell vom Berufsbildungsfonds übernommen.

… findet in der Regel zwischen April & Juni statt.

.... beinhaltet z.T. auch Teilprüfungen nach dem 2. oder 3. Lehrjahr. 

… führt zum EFZ oder zum EBA.



Folie 7

Klassifizierung: öffentlich

Anforderung QV-Zulassung

Gültiger Lehrvertrag Zulassung nach Art. 32 Alle üKs müssen 

absolviert sein

Kontakt Berufsinspektor:innen

https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre/beratung-und-unterstuetzung.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre/beratung-und-unterstuetzung.html


Folie 8

Klassifizierung: öffentlich

Qualifikationsbereiche

In der Regel werden drei Qualifikationsbereiche in der Bildungsverordnung 

festgelegt: 

− praktische Arbeit

− Berufskenntnisse

− Allgemeinbildung

Je nach Beruf können andere Qualifikationsbereiche geregelt sein.

Formen praktischer Arbeit

− VPA (vorgegebene praktische Arbeit)

− IPA (individuelle praktische Arbeit)

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen


Folie 9

Klassifizierung: öffentlich

2 Administration



Folie 10

Klassifizierung: öffentlich

Anmeldung

Mit dem genehmigten Lehrvertrag werden die Lernenden im 

kantonalen System automatisch für das Qualifikationsverfahren 

(QV) angemeldet. (Kanton Zürich)

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) fordert die 

Lehrbetriebe dazu auf, die Daten der lernenden Person zu 

überprüfen.



Folie 11

Klassifizierung: öffentlich

Anmeldung

− Achtet darauf, dass die Kontakt-Daten aktuell sind. Änderungen in 

Mailadresse, Telefonnummer, Staatsbürgerschaft oder Wohnadresse mitteilen!

− Der Lehrbetrieb ist für die Überprüfung der Korrektheit der Anmeldung 

verantwortlich.

− Der lernenden Person dürfen keine Kosten oder Gebühren für das gesamte 

Qualifikationsverfahren entstehen.

− Mindestens ein Monat vor dem QV wird das Prüfungsaufgebot den 

Kandidaten durch die Prüfungskommission zugestellt. 

Liste der zugeordneten Prüfungskommissionen

https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre/qualifikationsverfahren.html


Folie 12

Klassifizierung: öffentlich

Nachteilsausgleich

Ein Nachteilsausgleich wird bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten, wie zum 

Beispiel Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche), ADS/ADHS oder 

Dyskalkulie (Rechenschwäche), sowie bei körperlichen Behinderungen gewährt. 

Voraussetzung ist, dass trotz Fördermassnahmen, wie z.B. Stützkursen, das 

Bestehen des Qualifikationsverfahrens in Frage gestellt ist.

Anträge müssen bis zum 31. Oktober des Vorjahres eingereicht werden.

Benötigt ist ein ärztliches Attest (nicht älter als 3 Jahre).

Kontakt: lehraufsicht@mba.zh.ch (Walter Waltenspül, 043 259 77 05)

Weitere Informationen : Nachteilsausgleich in der Berufslehre | Kanton Zürich

mailto:lehraufsicht@mba.zh.ch
https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre/nachteilsausgleich-berufslehre.html


Folie 13

Klassifizierung: öffentlich

Abmeldung vom QV

Kann die lernende Person aus gesundheitlichen Gründen (Krankheit/Unfall) oder 

anderen unvorhersehbaren Gründen (z. B. Todesfall in der Familie), nicht an der 

Abschlussprüfung teilnehmen, muss die Prüfungskommission (PK) so schnell wie 

möglich informiert werden. In diesem Fall muss gegenüber der PK, ein 

Arztzeugnis vorgelegt werden. 

In der Regel wird sich die Prüfungskommission daraufhin bemühen, im gleichen 

Jahr, bis spätestens 30.09, einen Ersatztermin für die Abschlussprüfung zu finden.

Wegleitung für Kandidat:innen an kantonalen Abschlussprüfungen

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/berufslehre/qualifikationsverfahren/wegleitung_fuer_kandidaten.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/berufslehre/qualifikationsverfahren/wegleitung_fuer_kandidaten.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/berufslehre/qualifikationsverfahren/wegleitung_fuer_kandidaten.pdf


Folie 14

Klassifizierung: öffentlich

3 Vorbereitung



Folie 15

Klassifizierung: öffentlich

Vorbereitung aufs QV

Ist-Situation: 
Allfällige Lücken 

identifizieren

Unterstützungs-
Möglichkeiten 

prüfen

Lücken 
schliessen

Frühzeitig planen (effektiven Plan erstellen mit allem, was im letzten 

Semester noch ansteht inkl. Prüfungen und freien Zeitfenstern) 



Folie 16

Klassifizierung: öffentlich

Vorbereitung aufs QV

Schulische Unterstützung

− Vorbereitungskurse

− QV-Übungsserien (Null-Serie)

Betriebliche Unterstützung

− Lernplan erstellen

− Zusätzliche Lernzeit zur Verfügung 

stellen

− Praktisches Arbeiten üben anhand 

Übungsserie

− Regelmässig nach dem Stand der 

Vorbereitung fragen

− Vorhandenes Wissen prüfen

− Auf Unterstützungsangebote 

hinweisen



Folie 17

Klassifizierung: öffentlich

Vorbereitung aufs QV

Generelle Unterstützung

− Überprüft das Aufgebot genau. Gibt es eine Befangenheit mit Experten bitte 

sofort mit der Prüfungskommission Kontakt aufnehmen.

− Vergewissert euch, dass sich die lernende Person die Daten im Kalender 

einträgt, genug Anreisezeit einplant und das benötigte Material bereithält, um 

stressfrei und pünktlich zum QV zu erscheinen.

− Gesunde Ernährung und genug Schlaf sind wichtige Erfolgsfaktoren vor den 

Prüfungstagen.

Aufgebot genau durchlesen!



Folie 18

Klassifizierung: öffentlich

Unterstützung der Lernenden

 Führt regelmässige Gespräche mit den Lernenden.

 Helft ihnen herauszufinden, wie sie am besten lernen und besprecht mögliche 

Vorgehensweisen für die Prüfung.

 Erstellt gemeinsam einen Lern- und Prüfungsvorbereitungsplan.

 Steht bei Fragen oder Unklarheiten zur Verfügung.

 Ermöglicht Übungsmöglichkeiten (z. B. Prüfungen aus früheren Jahren).

 Stellt alternative Lernhilfen zur Verfügung.

 Führt praktische Prüfungen als Training im Lehrbetrieb durch.

 Führt Prüfungsvorbereitungen für die Fächer der Berufsfachschule durch.



Folie 19

Klassifizierung: öffentlich

Unterstützung der Lernenden

Für eine gute Vorbereitung sollte der Lehrbetrieb Arbeitszeit ohne 

Lohnabzug gewähren. 

Ebenso hat er, soweit erforderlich, einen Arbeitsraum, Werkzeug und 

Material zur Anfertigung der Prüfungsarbeit unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen.



Folie 20

Klassifizierung: öffentlich

4 Während dem QV



Folie 21

Klassifizierung: öffentlich

Letzter Check-in

− Stellt sicher, dass eure Lernenden am Tag der Prüfung dazu in der Lage sind, 

die Prüfung zu absolvieren. (Ansonsten: Abmeldung!)

− Bei fehlender frühzeitiger Abmeldung, gilt die Prüfung als nicht abgelegt und 

eine Wiederholung ist erst im nächsten Jahr möglich.



Folie 22

Klassifizierung: öffentlich

Arbeitszeiten während dem QV

− 6 Lektionen oder mehr gelten als ganzer Prüfungstag. 

− An einem ganzen Prüfungstagen darf der Lernende nicht mehr zur 

Arbeitsleistung im Betrieb aufgeboten werden.

Es handelt sich um eine Stresssituation für die Lernenden. 

Zeigt Verständnis.



Folie 23

Klassifizierung: öffentlich

5 Nach dem QV



Folie 24

Klassifizierung: öffentlich

Bestehensnorm

− Die Bestehensnorm definiert, welche Kriterien (Noten) erfüllt sein müssen, 

damit eine lernende Person das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung 

bestanden hat. 

− Bestehen, Notenberechnung und Notengewichtung sind in der jeweiligen 

Bildungsverordnung geregelt. 

− Zur Bestehensnorm gehört, dass bei der Gesamtnote die Note 4 erreicht 

werden muss, meist zählt der Qualifikationsbereich «Praktische Arbeit» als 

Fallnote (mindestens Note 4).



Folie 25

Klassifizierung: öffentlich

− Feiert mit euren Lernenden. 

− Berufsverbände organisieren oft 

Feiern zum bestandenen QV.

− Eine kleine Wertschätzung vom 

Betrieb kann zudem sehr viel 

Freude bereiten.

− Der Notenausweis sowie EFZ und 

EBA werden durch die zuständige 

Prüfungsbehörde ausgestellt.

− Erfolgt schriftlich bis spätestens 

Anfangs Juli. 

− Wird per Post zugestellt 

− Das Diplom kann auch an der 

Lehrabschlussfeier überreicht werden.

Bestanden? Feiern! 

Notenmitteilung QV-Feier



Folie 26

Klassifizierung: öffentlich

Nicht bestanden? Wiederholen!

− Termin um Akteneinsicht abmachen (Prüfungskommission).

− Es müssen alle Prüfungsbereiche wiederholt werden, deren Noten 

      unter 4.0 liegen.

− Bereits bestandene Bereiche (über 4.0) werden nicht mehr geprüft.

− Ungenügende Prüfungsfächer bzw. Qualifikationsbereiche können jeweils 

nach einem Jahr (höchstens aber zweimal) wiederholt werden.

Auf Wunsch kann auch die gesamte Prüfung wiederholt werden.

→   Wiederholung mit Lehrvertrag, absolut empfohlen!

→   Besuch der Berufsfachschule situativ empfohlen.

Die Anmeldung zur Prüfungswiederholung erfolgt nicht automatisch. 



Folie 27

Klassifizierung: öffentlich

Akteneinsicht / Rekurse
«Einsprache» 

Wann: Nicht bestanden oder nicht einverstanden mit Prüfungsergebnis. 

Muss schriftlich und innert der Frist an die Prüfungskommission erfolgen*

Prüfungskommission überprüft Ergebnisse erneut und teilt Entscheid mit. 

Ablehnung ODER Teil-Gutheissung ODER Gutheissung.

«Rekurs» 

Kann gegen diesen Entscheid eingereicht werden. 

Antrag wird von der Rekursstelle geprüft.

Definitiver Entscheid:

Ablehnung ODER Teil-Gutheissung ODER Gutheissung

*Es gilt die Rechtsordnung des Kantons, in dem der Lehrbetrieb seinen Sitz hat. BBG Art. 61

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de#art_61


Folie 28

Klassifizierung: öffentlich

6 Nächste Schritte 



Folie 29

Klassifizierung: öffentlich

Eure nächsten Schritte

1) Wissen: Wie funktioniert das QV in meinem Beruf? 

2) Überprüfen: Wann gehen die Lernenden ans QV? Was benötigen sie?

3) Umsetzen: QV als fester Bestandteil im Ausbildungsplan integrieren,

mit den Lernenden frühzeitig angehen und den Stand

fortlaufend überprüfen. 



Folie 30

Klassifizierung: öffentlich

7 Fragen

Folie 30



Herzlichen Dank!

https://zukunft.zuerich/index.php
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